
Allgemeine Vertragsbedingungen – AGB (2025.01) 
 
Das Evangelische Jugendhaus Weihermühle ist ein Gruppenübernachtungshaus, welches in 
der Regel mit Vollverpflegung gebucht werden kann. 
Änderungs- und Sonderwünsche (Nachmittagskaffee/ zweites Frühstück) zur Verpflegung 
sind im Einzelfall vor Vertragsabschluss mit der Hausleitung abzuklären. 
    

Das Mitbringen von eigenen Getränken kann nicht gestattet werden. Das Angebot von 
Getränken im Haus ist reichhaltig und preiswert. (Automat bzw. nach Vereinbarung bei der 
Hausleitung) Das Mitbringen von Haustieren ist nicht gestattet. 
 

Die Abrechnung erfolgt nach der gültigen Preisliste (einsehbar über die Homepage), welche 
Vertragsbestandteil ist. Maßgebend für die Abrechnung sind die Preise zum Zeitpunkt der 
Leistung, nicht zum Zeitpunkt der Anmeldung bzw. des Vertragsabschlusses. Über 
Preisänderungen nach Abschluss des Vertrages werden Sie schriftlich informiert. Bei 
Preissteigerungen um mehr als 10 % bei den Tagessätzen ist ein Rücktritt 
vom Vertrag möglich. 
 

Das Haus beherbergt im Regelfall mehr als nur eine Gruppe. Mit der Unterzeichnung des 
Buchungsvertrags wird die Belegung des Kunden für die angegebene Personenzahl 
verbindlich. Eine spätere Aufstockung der Personenzahl ist abhängig von der Belegung durch 
weitere Gruppen im Haus. 
 

Die Zuteilung der Zimmer erfolgt durch unser Haus-Leitungs-Team. Ein Anspruch auf alleinige 
Nutzung des Hauses bei kleinen Gruppen sowie auf bestimmte Zimmer besteht nicht – es 
können jedoch Absprachen mit der Hausleitung im Rahmen der Möglichkeiten getroffen 
werden. 
 

Die Buchung des Hauses zur alleinigen Nutzung kann im Vorfeld mit der Hausleitung 
besprochen werden. Eine derartige Buchung hängt von der Größe der Gruppe ab 
(durchschnittlich 60 Jugendliche) und wird mit einer Tagespauschale gesondert in Rechnung 
gestellt. 
 

Eine Kurzbelegung an Wochenenden ist nicht möglich. Wochenenden werden grundsätzlich 
mit zwei Vollverpflegungstagen berechnet (Ende am Sonntag nach dem Mittagessen). 
Grundsätzlich wird eine Kurzbelegung unter der Woche mit weniger als 2 
Vollverpflegungstagen mit einem Zuschlag pro Person in Rechnung gestellt. 
 

An- und Abreisezeiten werden von Seiten der Hausleitung festgelegt. Am Abreisetag müssen 
die Zimmer bis 9:30 Uhr besenrein geräumt sein, Seminarräume können im Einzelfall noch 
genutzt werden. 
Für Wochenendbelegungen kann die Anreise am Freitag nicht vor 17 Uhr erfolgen und muss 
am Sonntag bis 14 Uhr abgeschlossen sein. 
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Stornierungsbedingungen 
Sollte der Kunde die Belegung nach Vertragsabschluss und vor dem Belegungstermin 
stornieren, oder sollte die angegebene Personenzahl um mehr als 10 % unterschritten 
werden, so muss das Jugendhaus dem Kunden eine Ausfallgebühr in Rechnung stellen.  
Diese beträgt bei 

 
Rücktritt bis zu 6 Monaten vor Belegungstermin: 15 % 
Rücktritt bis zu 1 Monaten vor Belegungstermin: 30 % 
Rücktritt bis zu 2 Wochen  vor Belegungstermin: 50% 
Rücktritt bis zu 3 Tagen   vor Belegungstermin: 75 % 
Rücktritt unter 3 Tagen    vor Belegungstermin: 90 % 

des aus dem Buchungsvertrag resultierenden Endbetrages bzw. der stornierten Tagessätze. 
Unabhängig davon werden pauschal 10,- € Verwaltungskosten zur Ausfallgebühr in 
Rechnung gestellt. Der Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung wird empfohlen. 

Stornierungen müssen schriftlich erfolgen und werden vom Jugendhaus bestätigt. Für 
gesondert gebuchte und nicht abgerufene Leistungen behält das Jugendhaus sich vor, eine 
entsprechende Ausfallgebühr zur erheben. 

Schulträger können wegen der Stornierungsgebühren Rücksprache mit der Hausleitung 
nehmen. 

Schäden 
Schäden, welche durch die Belegungsgruppe vorsätzlich oder fahrlässig verursacht werden, 
sind von den Verursachern, im Zweifelsfall von dem Vertragspartner bzw. dem 
verantwortlichen Leiter in Höhe der für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes 
tatsächlich anfallenden Kosten zu tragen. 
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